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Der Beitrag untersucht die Rechtsprechungsänderung 
des 2. Senats des BAG zum Widerspruchsrecht der Ar-
beitnehmenden nach § 613a VI BGB. Im Zentrum steht 
die Frage, welche Anforderungen an eine ordnungsge-
mäße Unterrichtung über den Betriebsübergang nach 
§ 613a V BGB zu stellen sind, damit die Widerspruchs-
frist nach § 613a VI BGB zu laufen beginnt. Während 
der 8. Senat bislang eine fehlerfreie, präzise und juris-
tisch korrekte Unterrichtung verlangte, nimmt der 
2. Senat nunmehr den Umgang mit Unterrichtungsfeh-
lern in den Blick. Die Rechtsprechungsänderung verla-
gert den Maßstab von der juristischen Präzision hin zur 
kausalen Entscheidungsrelevanz. Der Aufsatz zeigt, dass 
künftig für die Unterrichtung ein neuer, kausalitätsbe-
zogener Maßstab gilt und diskutiert seine dogmatischen 
sowie praxisrelevanten Konsequenzen.

A. Einführung

Der Betriebsübergang ist ein signifikanter Ein-
schnitt für Arbeitnehmende, da ihr Arbeitsver-
hältnis automatisch auf einen neuen Arbeitge-
benden übergeht. Das Widerspruchsrecht nach 
§ 613a VI BGB soll sicherstellen, dass diese Ver-
änderung nicht gegen ihren Willen geschieht und 
kann innerhalb der einmonatigen Widerspruchs-
frist ausgeübt werden. Voraussetzung dafür ist 
eine ordnungsgemäße Unterrichtung über den 
Betriebsübergang und seine Folgen. Ist sie feh-
lerhaft, können Arbeitnehmende auch noch Jah-
re nach Betriebsübergang vom Widerspruchs-
recht Gebrauch machen. Dies führt zu einer 
erheblichen Rechtsunsicherheit für Arbeitgeben-
de und hat weitreichende Konsequenzen für be-
triebliche Umstrukturierungen und Transaktio-
nen. Die Unterrichtungsanforderungen sind 
Gegenstand kontroverser juristischer Auseinan-
der-setzungen und werden durch die Rechtspre-
chung maßgeblich geprägt. Der Beitrag arbeitet 
die jüngste Rechtsprechung des BAG auf und un-
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Widerspruch beim Betriebsübergang
Neue Unterrichtungsanforderungen nach der geänderten
Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts?

tersucht, ob sich hieraus neue Unterrichtungsan-
forderungen ergeben, welche sich auf Rechtspre-
chung und Praxis entsprechend auswirken könn-
ten.

B. Unterrichtungspflicht und
Widerspruchsrecht

I. Gesetzgebungshistorie

Vor Inkrafttreten des § 613a BGB setzte der Über-
gang eines Arbeitsverhältnisses bei Betriebs-
übergang eine Vertragsübernahme mit Zustim-
mung aller Beteiligten: Veräußerer, Betriebs-
erwerber, Arbeitnehmenden voraus.1 Seit der 
Einführung des § 613a BGB2 geht das Arbeitsver-
hältnis kraft Gesetzes auf den Betriebserwerber 
über, wobei diese Fassung weder ein Wider-
spruchsrecht noch eine Unterrichtungspflicht 
vorsah.3 Wegen der grundrechtlichen Gewähr-
leistungen aus Art. 12 I 1 GG durfte das Arbeits-
verhältnis jedoch nicht gegen den Willen des Ar-
beitnehmers auf einen Dritten übergehen.4 Zum 
Schutz dieses Grundrechts erkannte das BAG 
grundsätzlich ein Widerspruchsrecht an,5 wel-

1 BAG NJW 1975, 1378 (1378 f.); Willemsen, in: Willemsen/
Hohenstatt/Schweibert/Seibt, Umstrukturierung und Über-
tragung von Unternehmen, Arbeitsrechtliches Handbuch, 
6. Aufl. 2021, G Rn. 2; Nikisch, Allgemeine Lehren und Ar-
beitsvertragsrecht, 1. Band, 3. Aufl. 1961, S. 657 f.
2 Durch das Betriebsverfassungsgesetz vom 15. Januar 
1972 BGBl. I 1977, 13 (40).
3 Willemsen, in: WHSS, G Rn. 3; Willemsen/Müller-Bonanni, 
in: Henssler/Willemsen/Kalb, Arbeitsrecht Kommentar, 
11. Aufl. 2024, § 613a BGB Rn. 1.
4 BAG NJW 1975, 1378 (1379).
5 BAG NJW 1975, 1378 (378 f.); NZA 1994, 357 (360); 
Schmidt, in: Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, 25. 
Aufl. 2025, Art. 12 GG Rn. 32 m.w.N. insb. BVerfG BeckRS 
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ches rein zwecklogisch eine rechtzeitige Unter-
richtung über den Betriebsübergang voraussetz-
te.6 Fehlte diese, konnte der Arbeitnehmende 
sein Widerspruchsrecht auch noch nach Be-
triebsübergang ausüben, was ansonsten nicht 
möglich war.7

Der § 613a BGB wurde um die Abs. 5 und 6 in Um-
setzung von Art. 7 der Betriebsübergangsrichtli-
nie 2001/23/EG (RL)8 erweitert. Art. 7 VI der RL 
verpflichtet den Betriebsveräußerer und -erwer-
ber zur Information und Konsultation der Arbeit-
nehmervertreter (Art. 7 I, II).9 § 613a V BGB sieht 
hingegen die Unterrichtung gegenüber dem Ar-
beitnehmenden selbst vor.10 Die Informationsge-
genstände des § 613a V, VI BGB wurden dennoch 
wortlautgetreu dem Art. 7 V entnommen, wonach 
über den (geplanten) Zeitpunkt (Nr. 1) und Grund 
(Nr. 2) sowie die rechtlichen, wirtschaftlichen 
und sozialen Folgen (Nr. 3) des Betriebsüber-
gangs und die für die Arbeitnehmenden vorgese-
henen Maßnahmen (Nr. 4) informiert werden 
muss.11 Die RL sieht ein Widerspruchsrecht des 
Arbeitnehmenden nicht vor und war daher eine 
rein nationale Entscheidung des deutschen Ge-
setzgebers.12 Laut Gesetzesbegründung sei die 

6 BAG NZA 1994, 357 (358 m.w.N).
7 BAG NJW 1975, 1378 (1378); Schürgers, Unterrichtungs-
fehler beim Betriebsübergang, Reihe: Schriften zu Deut-
schen und Europäischen Arbeits- und Sozialrecht, 
Band 37, 2020, S. 90.
8 Richtlinie 2001/23/EG des Rates vom 12. März 2001 zur 
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
über die Wahrung von Ansprüchen der Arbeitnehmer beim 
Übergang von Unternehmen, Betrieben oder Unterneh-
mens- oder Betriebsteilen (ABl. 2001 L 82, 16) beruhend 
auf Richtlinie 77/187/EWG des Rates vom 14. Februar 
1977 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mit-
gliedsstaaten über die Wahrung von Ansprüchen der Ar-
beitnehmer beim Übergang von Unternehmen, Betrieben 
und Betriebsteilen (ABl. 1977 L 61, 26).
9 Grau/Hartmann, in: Preis/Sagan, Europäisches Arbeits-
recht, 3. Aufl. 2024, Rn. 9.185.
10 Preis, in: ErfK, § 613a BGB Rn. 84; Schürgers, Unterrich-
tungsfehler beim Betriebsübergang S. 100 f.
11 BT-Drs. 14/7760, 19.

2015, 03433 Rn. 7.

12 Senk, Betriebsbegriffe: Eine Analyse zum deutschen und 
europäischen Massenentlassungs- und Betriebsüber-

Kodifizierung des von der ständigen Rechtspre-
chung anerkannten Widerspruchsrechts13 im In-
teresse von Rechtsklarheit und Rechtssicherheit 
geboten gewesen.14

II. Problem: Verflechtung der ordnungsgemä-
ßen Unterrichtung und Fristbeginn

Das Ergebnis dieser Entwicklung ist die vom Ge-
setzgeber beabsichtigte zusammenhängende Re-
gelung15 von Unterrichtungspflicht und Wider-
spruchsrecht in § 613a V, VI BGB. Nach Abs. 6 S. 1, 
kann der Arbeitnehmende den Widerspruch „in-
nerhalb eines Monats nach Zugang der Unter-
richtung nach Abs. 5“ erklären. Nach h.M.16 wird 
die Widerspruchsfrist aber nur dann ausgelöst, 
wenn die Unterrichtung vollumfänglich den An-
forderungen des Abs. 5 entspricht, also ord-
nungsgemäß ist. Das stellt eine Verflechtung von 
ordnungsgemäßer Unterrichtung und Beginn 
der Widerspruchsfrist dar. Problematisch dabei 
ist, dass die in § 613a V BGB genannten Informa-
tionsgegenstände mangels gesetzlicher Konkre-
tisierungen höchst auslegungsbedürftig sind.17

13 Siehe II. 1.
14 BT-Drs. 14/7760, 20.
15 Ibid.
16 BAG NZA 2006, 1268 Rn. 17; NZA 2009, 547 Rn. 26; 
NJOZ 2011, 1826 Rn. 20; NZA 2021, 1405 Rn. 22; NZA 
2024, 829 Rn. 53; Cohnen, in: Münchener Anwaltshand-
buch Arbeitsrecht, 6. Aufl. 2025, § 58 Rn. 61; Gaul/Otto, 
Unterrichtungsanspruch und Widerspruchsrecht bei Be-
triebsübergang und Umwandlung, DB 2002, 634 (638 f.); 
Preis, in: ErfK, § 613a BGB Rn. 93; Weidenkaff, in: Grüne-
berg BGB, 84. Aufl. 2025, § 613a BGB Rn. 47.
17 Annuß, in: Staudinger, Neubearbeitung 2022, § 613a 
BGB Rn. 278; Maschmann, in: Sieg/Maschmann Unterneh-
mensumstrukturierungen, 3. Aufl. 2020, Rn. 182; diesbe-
züglich krit. Grobys, Die Neuregelung des Betriebsüber-
gangs in § 613a BGB, BB 2002, 726 (728); Naber, in: FS 
Willemsen, Sinn und Unsinn von § 613a Abs. 5 BGB – Plä-
doyer für ein neues Verständnis der Unterrichtung über Be-
triebsübergänge, 2018, 393 (341); Willemsen, in: FS Kütt-
ner, Rechtsunsicherheit als Gesetzesziel? Einige 
Anmerkungen zu § 613a Abs. 5 und 6 BGB, 2006, 417 
(419); Willemsen/Lembke, Die Neuregelung von Unterrich-
tung und Widerspruchsrecht der Arbeitsnehmer beim Be-
triebsübergang, NJW 2002, 1159 (1163).

gangsrecht, 2022, S. 370.
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Aus diesem Grund bleiben die Anforderungen an 
eine ordnungsgemäße Unterrichtung unklar.18 In 
der Rechtspraxis birgt das für die Arbeitgeben-
den, die aufgrund eines Betriebsübergangs der 
Unterrichtungspflicht unterliegen, das Risiko, 
dass eine Unterrichtung im Nachhinein als nicht 
ordnungsgemäß beurteilt wird, wenn ein Arbeit-
nehmender – möglicherweise auch Jahre nach 
dem Betriebsübergang – sein Widerspruchsrecht 
ausübt und gerichtlich durchsetzt.19 Denn prak-
tisch besteht das Widerspruchsrecht ohne Frist-
beginn bis zur Verwirkung nach § 242 BGB fort, 
wobei dessen Voraussetzungen von der Recht-
sprechung ebenfalls streng gehandhabt wer-
den.20

C. Unterrichtungsanforderungen der
Rechtsprechung

Dieser Problematik versucht das BAG durch Kon-
kretisierung der Unterrichtungsanforderungen 
im Einzelfall zu begegnen.

I. Rechtsprechung 8. Senat

Die ständige Zuständigkeit für Fragen des Be-
triebsübergangs lag bis 2021 beim 8. Senat des 
BAG.21 2006 forderte dieser für eine ordnungsge-
mäße Unterrichtung, dass die Unterrichtung 
nicht lückenhaft oder falsch ist.22 Demgemäß 
hielt er es für erforderlich, dass rechtliche Folgen 
i.S.d. § 613a V Nr. 3 BGB präzise angegeben wer-
den und keine juristischen Fehler enthalten.23 Es 
genüge nicht, dass diese nur „im Kern richtig“ 
sind und lediglich eine „ausreichende“ Unter-
richtung darstellen.24 Dies schränkte der 8. Senat 
2006 jedoch im Falle komplexer Rechtsfragen da-
hingehend ein, dass nicht bereits dann ein juris-

18 Willemsen, in: FS Küttner, 417 (419).
19 Cohnen, in: MAH ArbR, § 58 Rn. 35; Willemsen, in: FS 
Küttner, 417 (419).
20 BAG NZA 2007, 682 (685); Preis, in: ErfK, § 613a 
Rn. 101.
21 Geschäftsverteilungsplan BAG 2020 mit dem von 2021, 
Zugriff über die Geschäftsstelle des BAG.
22 BAG NZA 2006, 1268 Rn. 25.
23 BAG NZA 2006, 1268 Rn. 34.
24 BAG NZA 2006, 1268 Rn. 34 mit Verweis auf Rspr. vor 
Einführung des § 613a V und VI BGB: BAG NZA 1994, 357 
(358).

tischer Fehler vorliege, wenn der Arbeitgebende 
bei angemessener Prüfung der Rechtslage eine 
rechtlich vertretbare Position gegenüber dem Ar-
beitnehmenden kundtut.25 2011 präzisierte der 
8. Senat „rechtlich vertretbare Positionen“ als 
solche anderer Rechtsprechung oder Meinungen 
als die herrschende Rechtsprechung, insbeson-
dere die des BAG.26

Zudem setzte der 8. Senat eine Grenze für den 
Umfang der Unterrichtung. Die Unterrichtung 
müsse nicht über alle individuellen Folgen des 
Betriebsübergangs für den einzelnen Arbeitneh-
menden informieren, sondern es obliege dem Ar-
beitnehmenden die generalisierenden Informa-
tionen durch weitere Erkundigungen für sein 
persönliches Arbeitsverhältnis zu subsumie-
ren.27 Der 8. Senat nahm zudem eine zeitliche 
Eingrenzung vor und erkannte die Möglichkeit 
der Verwirkung des Widerspruchsrechts nach 
§ 242 BGB an.28 Die Einzelfallentscheidungen des 
8. Senats zu Unterrichtungsfehlern bezogen sich 
immer wieder auf diesen Maßstab.29

II. Rechtsprechung 2. Senat

Im Jahr 2021 wurde die Zuständigkeit auf den 
2. Senat des BAG umverteilt. Bereits 2021 hatte 
sich dieser für eine differenziertere Betrachtung 
von Unterrichtungsanforderungen im Hinblick 
auf die Ursächlichkeit des Unterrichtungsfehlers 
für die Nichtauslösung der Widerspruchsfrist 
ausgesprochen.30 Diese Tendenz hat er in seinen 
Entscheidungen vom 21. März 2024 ausdrücklich 
gefestigt.31 Den vom 8. Senat entwickelten Unter-
richtungsanforderungen hinsichtlich der rechtli-
chen Folgen i.S.d. § 613a V Nr. 3 BGB stellt sich 
der 2. Senat entgegen und betont, dass an den In-

25 BAG NZA 2006, 1273 Rn. 23.
26 BAG NJOZ 2012, 860 Rn. 29.
27 BAG NJOZ 2012, 860 Rn. 36.
28 BAG NZA-RR 2012, 507 Rn. 27 ff.; NZA 2014, 774 
Rn. 24 ff.; NZA 2018, 168 Rn. 15 ff.
29 Vgl. u.a. zur Fortgeltung von Tarifverträgen BAG NJOZ 
2012, 860 Rn. 35 ff.; zur künftigen Anwendung von Tarif-
verträgen BAG NZA 2015, 866 Rn. 25 ff.; zum Hinweis auf 
§ 112a BetrVG BAG NZA 2017, 783 Rn. 33 ff.
30 BAG NZA 2021, 1405 Rn. 22.
31 Parallelentscheidungen BAG NZA 2024, 829 und 835 so-
wie Parallelentscheidungen BAG BeckRS 2025, 2897 ff.
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halt der Unterrichtung über die rechtlichen Fol-
gen des Betriebsübergangs keine im praktischen 
Leben kaum erfüllbaren Anforderungen gestellt 
werden dürften.32 Er verlangt nicht mehr, dass 
„keine juristischen Fehler“ vorhanden sein dür-
fen.33 Vielmehr sei darauf abzustellen, ob ein Feh-
ler für den Willensbildungsprozess des Arbeit-
nehmenden bzgl. der Ausübung seines Wider-
spruchsrechts regelmäßig ohne Belang ist.34 Ist 
dies der Fall, so führe der Fehler nicht dazu, dass 
die Widerspruchsfrist nicht zu laufen beginne.35

Dies begründet der 2. Senat mit dem Sinn und 
Zweck der Unterrichtungspflicht.36 Die Unter-
richtung solle als Wissensgrundlage über Um-
stände des Betriebsübergangs dienen und die 
Möglichkeit eröffnen, weitergehende, das indivi-
duelle Arbeitsverhältnis betreffende, Erkundi-
gungen anzustellen. Der Arbeitnehmende solle in 
die Lage versetzt werden, eine sachgerechte Ent-
scheidung darüber zu treffen, ob er dem Be-
triebsübergang widersprechen wolle.37

D. Einordnung der Rechtsprechungsänderung

Kern der Rechtsprechungsänderung sind die fol-
genden zwei Aspekte: Erstens stellt der 2. Senat 
klar, dass keine im praktischen Leben kaum er-
füllbaren Anforderungen daran gestellt werden 
dürfen, dass die Unterrichtung „keinen juristi-
schen Fehler“ enthält.38 Zweitens stellt der 2. Se-
nat fest, dass Fehler, die für den Willensbildungs-
prozess der Arbeitnehmenden regelmäßig ohne 
Belang sind, nicht dazu führen, dass die Wider-
spruchsfrist nicht zu laufen beginnt.39

I. „Juristischer Fehler“

Um sich zu erschließen, was unter einem „juristi-
scher Fehler“ zu verstehen ist, ist zunächst zu 
klären, welche möglichen Fehlerquellen sich er-

32 BAG NZA 2024, 829 Rn. 53.
33 BAG NZA 2024, 829 Rn. 53 entgegen BAG NJOZ 2012 
860 Rn. 29.
34 BAG NZA 2024, 829 Rn. 53.
35 BAG NZA 2024, 829 Rn. 53 bezugnehmend auf BAG NZA 
2021, 1405 Rn. 22.
36 BAG NZA 2024, 829 Rn. 46.
37 Ibid.
38 BAG NZA 2024, 829 Rn. 53.
39 BAG NZA 2024, 829 Rn. 53.

geben, von denen sich der „juristische Fehler“ 
unterscheidet. Eine Unterrichtung ist jedenfalls 
nicht ordnungsgemäß, wenn über einen der in 
§ 613a V BGB enumerierten Informationsgegen-
stände überhaupt nicht unterrichtet wurde (Feh-
lerquelle 1).40 Zudem ist denkbar, dass einer der In-
formationsgegenstände zwar angesprochen, 
jedoch nicht in dem geforderten Umfang darge-
legt wird, sodass die Unterrichtung unvollständig 
ist (Fehlerquelle 2). Eine Unterrichtung kann auch 
bei Vollständigkeit unrichtig sein. Das BAG 
grenzt die Richtigkeitsanforderungen dahinge-
hend ein, dass bei komplexen Rechtsfragen nicht 
bereits dann ein Fehler vorliegt, wenn bei ange-
messener Prüfung der Rechtslage eine rechtlich 
vertretbare Position gegenüber dem Arbeitneh-
menden kundgetan wird.41 Was im Einzelfall 
„vertretbar“ ist und wie weit die gerichtliche 
Überprüfung reichen darf, ist fraglich.42 Damit 
bleibt die objektiv falsche Unterrichtung als Feh-
lerquelle 3. Der 8. Senat verwendete den Begriff 
„juristischer Fehler“ erstmals in seiner Entschei-
dung aus dem Jahr 2006 und stellte dabei klar, 
dass Hinweise zu den rechtlichen Folgen präzise 
formuliert sein müssen und keine juristischen 
Fehler enthalten dürfen.43 In dem konkreten Ein-
zelfall enthielt die Unterrichtung u.a. den Hin-
weis, dass der Veräußerer für solche Verpflich-
tungen haftet, die vor dem Betriebsübergang 
entstanden und fällig geworden sind.44 Tatsäch-
lich haftet der Veräußerer nach § 613a II 1 BGB 
aber auch für Ansprüche, die im Laufe eines Jah-
res nach Betriebsübergang fällig werden, neben 
dem Betriebserwerber als Gesamtschuldner. Die 
Darstellung der rechtlichen Folge ist zwar nicht 
objektiv falsch, aber zu ist unpräzise, um voll-
ständig der Rechtslage zu entsprechen.45 Diese 

40 Vgl. BAG NZA 2006, 1406 Rn. 44; Weidenkaff, in: Grüne-
berg, § 613a BGB Rn. 47.
41 BAG NZA 2006, 1273 Rn. 23; NZA 2024, 829 Rn. 57; 
dazu Hohenstatt/Gaul, Arbeitnehmerunterrichtung beim 
Betriebsübergang, NZA 2007, 13 (18); Preis, in: ErfK, 
§ 613a BGB Rn. 85.
42 Willemsen, Aktuelles zum Betriebsübergang – § 613a 
BGB im Spannungsfeld von deutschem und europäischem 
Recht, NJW 2007, 2065 (2069).
43 BAG NZA 2006, 1268 Rn. 32.
44 LAG München, Urt. v. 12.03.2005 -2 Sa 1098/04, Rn. 7, 
38.
45 Ähnlich Gussen, in: BeckOK ArbR, 74. Edition Stand: 
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Konstellation beschreibt den „juristischen Feh-
ler“: Die Unterrichtung beinhaltet grundsätzlich 
die Darstellung der rechtlichen Folgen (keine 
Fehlerquelle 1). Sie genügt ggf. sogar den Anforde-
rungen an die Vollständigkeit einer Unterrich-
tung (keine Fehlerquelle 2) und ist nicht objektiv 
falsch (keine Fehlerquelle 3). Die Darstellung ist al-
lerdings nicht präzise genug, um die juristische 
Richtigkeit der rechtlichen Folge anzunehmen 
(Fehlerquelle 4). Die Unterrichtung ist wegen des 
juristischen Unrichtigkeit nicht ordnungsgemäß. 
Der juristische Fehler stellt eine eigene Fehlerka-
tegorie zwischen Unvollständigkeit und Richtig-
keit in Bezug auf die Darstellung von rechtlichen 
Folgen i.S.d. § 613a V Nr. 3 BGB dar. Der 2. Senat 
trifft diesbezüglich die Feststellung, dass keine 
im praktischen Leben kaum erfüllbaren Anforde-
rungen an den Inhalt der Unterrichtung über die 
rechtlichen Folgen gestellt werden dürfen. Die 
Anforderung, dass die Unterrichtung „keinen ju-
ristischen Fehler“ enthalten darf, sei eine solche 
im praktischen Leben kaum erfüllbare Anforde-
rung. Der 2. Senat löst damit die Fehlerquelle 4 – ju-
ristischer Fehler – auf, die der 8. Senat 2006 fest-
gelegt hatte. Eine ordnungsgemäße Unter-
richtung wird somit nicht mehr von der juristi-
schen Präzision detaillierter rechtlicher Darstel-
lungen abhängen, sondern vielmehr davon, ob 
die Informationsgegenstände nach § 613a V BGB 
grundlegend vollständig und richtig sind.

II. Fehler, die „regelmäßig ohne Belang“ sind

Der zweite Aspekt der Rechtsprechungsände-
rung ist, dass Fehler, die für den Willensbildungs-
prozess der Arbeitnehmenden hinsichtlich der 
Ausübung ihres Widerspruchsrechts „regelmä-
ßig ohne Belang“ sind, auf den Fristbeginn keine 
Auswirkung haben.

1. Neuer Maßstab – Prüfung auf zwei Ebenen

Der 2. Senat ist wohl so zu verstehen, dass die Be-
urteilung einer ordnungsgemäßen, die Wider-
spruchsfrist auslösenden Unterrichtung, nun-

1.12.2024, § 613a BGB, Rn. 158; Hohenstatt/Grau, NZA 
2007, 13 (14); Lindemann/Wolter-Roßteutscher, Die Infor-
mationsverpflichtung nach § 613a Abs. 5 BGB – Rechtsgut-
achten oder plausible Entscheidungshilfe für den Arbeit-
nehmer?, BB 2007, 938 (939).

mehr auf zwei Ebenen erfolgt.46 Auf erster Ebene 
wird geprüft, ob die Anforderungen an eine ord-
nungsgemäße Unterrichtung erfüllt sind. Liegt 
kein Unterrichtungsfehler vor, ist die Unterrich-
tung ordnungsgemäß. Die Widerspruchsfrist des 
§ 613a VI 1 BGB wird mit Zugang der Unterrich-
tung ausgelöst. Bei fehlerhafter Unterrichtung, 
wird diese auf zweiter Ebene auf ihre Eignung 
hin, die Widerspruchsfrist auszulösen, unter-
sucht.47 Ein Unterrichtungsfehler wird danach 
beurteilt, ob er für den Willensbildungsprozess 
der Arbeitnehmenden bezüglich der Ausübung 
ihres Widerspruchsrechts regelmäßig ohne Be-
lang ist.48 Ist dies nicht der Fall, wird trotz des zu-
vor festgestellten Unterrichtungsfehlers die Wi-
derspruchsfrist durch die (fehlerhafte) Unter-
richtung ausgelöst. Damit nimmt der 2. Senat 
eine Kausalitätsprüfung im Hinblick auf die Aus-
wirkungen von Unterrichtungsfehlern vor.49 Dog-
matisch knüpft der 2. Senat diese Betrachtungs-
weise an das Telos der Unterrichtungspflicht an. 
Entscheidend ist daher, ob ein Unterrichtungs-
fehler für die Willensbildung des Arbeitnehmen-
den in Bezug auf die Ausübung dieses Rechts von 
Bedeutung ist. Ein Fehler, der für diesen Ent-
scheidungsprozess regelmäßig ohne Einfluss 
bleibt, kann nicht dazu führen, dass die Wider-
spruchsfrist nicht zu laufen beginnt.50

2. Mögliche Regelmäßigkeiten

Damit bleibt zu klären, was unter einem Fehler 
verstanden werden kann, der „regelmäßig ohne 
Belang“ ist.

a) Ausreichende Wissensgrundlage
zur Selbstinformation

Einhellig betonen der 8. und 2. Senat, dass die 
Unterrichtung lediglich die Möglichkeit eröffnen 

46 Bittmann/Völkerding, Die neue Rechtsprechungslinie 
zum Betriebsübergang, NJW 2025, 194 Rn. 24; Cohnen, in: 
MAH ArbR, § 58 Rn. 62.
47 Bereits BAG NZA 2021, 1405 Rn. 22.
48 BAG NZA 2024, 829 Rn. 53.
49 Vgl. Grau, Unterrichtung und Widerspruchsrecht der Ar-
beitnehmer bei Betriebsübergang gem. § 613a Abs. 5 und 
6 BGB, 2004, S. 103; Willemsen, in: FS Küttner, 417 (425); 
Willemsen/Müller-Bonanni, in: WHSS, § 613a BGB Rn. 299.
50 BAG NZA 2024, 829 Rn. 53.

https://ll.lawlink.de/v2/redirect?id=f932ddce-bc4c-4e35-94b8-e86efb48ca96
https://ll.lawlink.de/v2/redirect?id=7a248069-348d-423d-a4f3-3b08aee83577
https://ll.lawlink.de/v2/redirect?id=e424bdc5-a76b-4fcc-8a7b-1b00855fcf41
https://ll.lawlink.de/v2/redirect?id=850db8ea-dfcc-4d03-bba7-fa1f9fda34bc
https://ll.lawlink.de/v2/redirect?id=850db8ea-dfcc-4d03-bba7-fa1f9fda34bc
https://ll.lawlink.de/v2/redirect?id=850db8ea-dfcc-4d03-bba7-fa1f9fda34bc
https://ll.lawlink.de/v2/redirect?id=850db8ea-dfcc-4d03-bba7-fa1f9fda34bc
https://ll.lawlink.de/v2/redirect?id=850db8ea-dfcc-4d03-bba7-fa1f9fda34bc
https://ll.lawlink.de/v2/redirect?id=850db8ea-dfcc-4d03-bba7-fa1f9fda34bc
https://ll.lawlink.de/v2/redirect?id=850db8ea-dfcc-4d03-bba7-fa1f9fda34bc
https://ll.lawlink.de/v2/redirect?id=850db8ea-dfcc-4d03-bba7-fa1f9fda34bc
https://ll.lawlink.de/v2/redirect?id=850db8ea-dfcc-4d03-bba7-fa1f9fda34bc
https://ll.lawlink.de/v2/redirect?id=850db8ea-dfcc-4d03-bba7-fa1f9fda34bc
https://ll.lawlink.de/v2/redirect?id=850db8ea-dfcc-4d03-bba7-fa1f9fda34bc
https://ll.lawlink.de/v2/redirect?id=02eba323-d209-4e4b-8fe4-388d495d23db
https://ll.lawlink.de/v2/redirect?id=02eba323-d209-4e4b-8fe4-388d495d23db
https://ll.lawlink.de/v2/redirect?id=62127014-faef-46f1-a2f4-b16f54dd3492
https://ll.lawlink.de/v2/redirect?id=62127014-faef-46f1-a2f4-b16f54dd3492
https://ll.lawlink.de/v2/redirect?id=661c272e-cb81-4578-aff3-b4f836a2acce
https://ll.lawlink.de/v2/redirect?id=9343dc65-e9d4-485e-95f8-c44f2b2bc47c
https://ll.lawlink.de/v2/redirect?id=421dd326-fbf4-448a-a21a-60b3300a6c84
https://ll.lawlink.de/v2/redirect?id=a3d5ca30-6234-452c-95d3-24dfe59fdc81
https://ll.lawlink.de/v2/redirect?id=8a32fe6e-d33c-4bb5-8913-2389ecabd385
https://ll.lawlink.de/v2/redirect?id=4c4c6eeb-9be2-41ec-9488-3709b0ed3c7f
https://ll.lawlink.de/v2/redirect?id=34293766-f08e-4b7d-a7d7-cfcc6b1aacbc
https://ll.lawlink.de/v2/redirect?id=0b55021e-1ae0-490e-9c26-46c35e6298d3
https://ll.lawlink.de/v2/redirect?id=0b55021e-1ae0-490e-9c26-46c35e6298d3
https://ll.lawlink.de/v2/redirect?id=fd588bd2-e8b3-43fb-91d0-645cf61df797


H
RN

 2025/2 |
| N

eue U
nterrichtungsanforderungen nach der geänderten R

echtsprechung des Bundesarbeitsgerichts? | Felicia M
äurer |

106

soll, sich auf ihrer Grundlage weitergehend zu in-
formieren und beraten zu lassen. Ihre Funktion 
liegt damit in der Schaffung einer ausreichenden 
Wissensbasis über die Umstände des Betriebs-
übergangs.51 Wird die Wissensgrundlage zur 
Selbstinformation durch einen Unterrichtungs-
fehler nicht berührt, so ist dieser ohne Belang, da 
die Unterrichtung ihrer Funktion weiterhin 
nachkommt.52 Dies stellt eine erste Fallgruppe 
dar. Hiernach lassen sich insbesondere „einfache 
Flüchtigkeitsfehler“53 abgrenzen. Diesbezüglich 
hat eine Unterrichtung Prominenz erlangt, in der 
der Vorname des Geschäftsführers der Erwerbe-
rin mit „Jochen“ statt „Joachim“ angegeben wor-
den war.54 Nach den entwickelten Fehlerquellen55

wäre hier eine objektiv falsche Information i.S.d. 
Fehlerquelle 3 gegeben.

Soweit der einfache Flüchtigkeitsfehler einen 
bloßen Rechtschreibfehler des Namens darstellt, 
ist anzunehmen, dass die Wissensgrundlage 
nicht von der abweicht, die der Arbeitnehmende 
ohne den Rechtschreibfehler hätte.

b) Objektive Entscheidungserheblichkeit

Die regelmäßige Erheblichkeit von Unterrich-
tungsfehlern lässt sich auch daran messen, ob 
diese für die tatsächliche Entscheidung über das 
Widerspruchsrecht relevant sind.56 Eine zweite 
Fallgruppe wäre entsprechend danach zu bilden, 
dass ein Unterrichtungsfehler zwar die Wissens-
grundlage berührt, aber objektiv, für den durch-
schnittlichen Arbeitnehmenden nicht entschei-
dungsrelevant ist. Suggeriert die Unterrichtung 

51 BAG NZA 2005 1303 (1305); NJOZ 2012, 860 Rn. 28; 
NZA 2023, 1194 Rn. 25; NZA 2024, 829 Rn. 46; dazu Gaul/
Otto, DB 2002, 634 (635).
52 So auch Schürgers, Unterrichtungsfehler beim Betriebs-
übergang, S. 205 f.
53 Bittmann/Völkerding, NJW 2025, 194 Rn. 28; Dzida, 
Rechtsprechungsänderung zu Unterrichtungsschreiben 
und zum Widerspruchsrecht, NZA 2024, 1449 (1451); 
Grau, Unterrichtung und Widerspruchsrecht, S. 103; Na-
ber, in: FS Willemsen, 393 (340); Schürgers, Unterrich-
tungsfehler beim Betriebsübergang, S. 207 ff.
54 BAG NZA 2006, 1268 Rn. 23.
55 Siehe IV. 1. b).
56 Ebenso Grau, Unterrichtung und Widerspruchsrecht, S. 
102 ff.

z.B. fälschlicherweise, dass der Betriebserwerber 
an bestimmte Regelungen eines Tarifvertrags ge-
bunden sei, obwohl die Regelungen tatsächlich 
im Belieben der Betriebspartner stehen, so wäre 
die Information i.S.d. Fehlerquelle 3 objektiv 
falsch. Der 2. Senat geht in diesem Fall von einem 
Fehler aus, der regelmäßig ohne Belang ist.57 Ob 
eine bestimmte Regelungskompetenz bei den Ta-
rifvertragsparteien oder bei den Betriebspart-
nern liegt, kann eine Information sein, deren 
Fehlen die ausreichende Wissensgrundlage des 
Arbeitnehmenden berührt. Allerdings ist bei ei-
nem durchschnittlichen Arbeitnehmenden 
davon auszugehen, dass dieser seine Entschei-
dung über den Widerspruch nicht davon abhän-
gig machen wird, welchen der Parteien die Rege-
lungskompetenz tatsächlich zusteht. Daher wäre 
dieser Unterrichtungsfehler nicht objektiv ent-
scheidungserheblich.

c) Ambivalente Entscheidungserheblichkeit

Hinsichtlich der Entscheidungserheblichkeit 
kann weitergehender differenziert werden. Es ist 
nicht selten der Fall, dass bestimmte Informatio-
nen einen Teil der Arbeitnehmenden nicht be-
treffen, für einen anderen Teil aber durchaus be-
deutsam sind.58 Ein Unterrichtungsfehler würde 
in solchen Fällen die Wissensgrundlage berüh-
ren, grundsätzlich objektiv entscheidungsrele-
vant sein, aber sich konkret auf eine bestimme 
Gruppe von Arbeitnehmenden nicht auswirken, 
was eine dritte Fallgruppe darstellt. Z.B. könnte 
die Darstellung der Fortgeltung von Betriebsver-
einbarungen als rechtliche Folge iSd. § 613a V 
Nr. 3 BGB unvollständig und unrichtig sein, wo-
mit die Fehlerquellen 2 und 3 gegeben wären. Für 
den durchschnittlichen Arbeitnehmenden be-
rührt die fehlerhafte Unterrichtung die Wissens-
grundlage zur Selbstinformation und ist objektiv 
entscheidungsrelevant, da die Betriebsvereinba-
rung nach § 613a I 2 – 4 BGB für die übergegange-
nen Arbeitsverhältnisse fortgilt.59 Auf leitende 
Angestellte finden Betriebsvereinbarungen je-
doch nach § 5 III BetrVG keine Anwendung,60

57 BAG NZA 2024, 829, Rn. 56.
58 Vgl. Dzida, NZA 2024, 1449 (1451).
59 BAG NZA 2002, 1034 (1035); Müller-Glöge, in: MüKo 
BGB, 9. Aufl. 2023, § 613a BGB Rn. 149.
60 Koch, in: ErfK, § 5 BetrVG Rn. 17.
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weswegen der Unterrichtungsfehler für die 
Gruppe leitender Angestellte wohl nicht ent-
scheidungsrelevant ist.61

d) Subjektive Entscheidungserheblichkeit

Die ambivalente Entscheidungserheblichkeit ist 
auch dahingehend denkbar, dass ein Unterrich-
tungsfehler die Wissensgrundlage berührt, ob-
jektiv entscheidungserheblich ist aber im kon-
kreten Fall für den betroffenen Arbeitneh-
menden subjektiv nicht entscheidungserheblich 
war.62 So ist jeder mögliche Unterrichtungsfehler, 
sogar die Nichtexistenz einer Information i.S.d. 
Fehlerquelle 1, denkbar, der aber ohne Belang ist, 
weil diese Information für den einzelnen Arbeit-
nehmenden subjektiv nicht für die Entschei-
dungsfindung erheblich war. Dies stellt eine vier-
te Fallgruppe dar. Allerdings ist die Leistungs-
fähigkeit eines subjektiven und individuellen 
Maßstabs fraglich. Dafür spricht, dass das Wider-
spruchsrecht ein individuelles Gestaltungs-
recht63 ist, weswegen auch individuelle Belange 
erheblich sein könnten. Andererseits sind sich 
beide Senate darüber einig, dass die Unterrich-
tung nicht als individuelle Rechtsberatung fun-
gieren soll.64 Zudem ist die subjektive Entschei-
dungserheblichkeit kein verlässliches Kriterium 
dafür, um weitreichende Fragen wie die der 
fristauslösenden Unterrichtung zu beantworten 
und sollte im Sinne der Rechtssicherheit und 
Rechtsklarheit nicht maßgebend sein.65

3. Folgen für die Unterrichtungsanforderungen

Eine obere Grenze zieht der 2. Senat damit, dass 
komplexe Rechtsfragen in vertretbarer Weise 
dargestellt werden dürfen66 und juristische Feh-

61 Dzida, NZA 2024, 1449 (1451).
62 Dzida, NZA 2024, 1449 (1452); zu Widerspruchsgründen 
vor Normierung Lunk, Widerspruch gegen Betriebsüber-
gang und Sozialauswahl, NZA 1995, 711 (716).
63 Preis, in: ErfK, § 613a BGB Rn. 97.
64 BAG NJOZ 2012, 860 Rn. 36; NZA 2024, 829 Rn. 54.
65 Ähnlich Borgaes, Arbeitsverhältnis wird vom Betriebs
(teil)übergang erfasst bei vorheriger Zuordnung, AuR 2025, 
31 (33); entgegen subjektiver Widerspruchsgründe Lunk, 
NZA 1995, 711 (716).
66 Siehe IV 1. b) cc).

ler eine ordnungsgemäße Unterrichtung nicht 
ausschließen.67 Die Mindestanforderungen rich-
ten sich nach den Informationsgegenständen in 
§ 613a V BGB, wobei das Vorliegen der Informati-
onen sowie deren Vollständigkeit und Richtigkeit 
gefordert ist.68 Gerade die Vollständigkeit der In-
formationen bleibt dabei problematisch und feh-
leranfällig. Teilweise wird vertreten, dass es nach 
der Rechtsprechungsänderung nunmehr aus-
reicht, wenn die Darstellung der rechtlichen Fol-
gen „im Kern richtig“ ist,69 wie es der 8. Senat 
2006 im Gegensatz zur Vorinstanz gerade nicht 
mehr ausreichen ließ. Dass der 2. Senat diese 
Mindestanforderung künftig ausreichen lässt, 
geht aus seiner Entscheidung allerdings nicht 
hervor.70 Im Hinblick auf die zweite Ebene der 
Rechtsprechungsänderung liegt es dagegen 
nahe, den Umfang der Unterrichtung an dem 
Maßstab zu messen, ob eine konkrete Informati-
on für den Willensbildungsprozess des Arbeit-
nehmenden hinsichtlich seines Widerspruchs-
rechts regelmäßig von Belang ist. Damit wird 
eine Kausalitätsprüfung auf zweiter Ebene vorge-
nommen, um über die Auslösung der Wider-
spruchsfrist zu entscheiden. Es zeichnet sich 
eine Tendenz ab, die Anforderungen an die Un-
terrichtung künftig stärker am Zweckzusam-
menhang zwischen Unterrichtungspflicht und 
Widerspruchsrecht auszurichten. Maßgeblich ist 
dabei, ob die Unterrichtung dem Arbeitnehmen-
den eine laienverständliche Darstellung des Be-
triebsübergangs vermittelt. Diese soll ihm als 
Wissensgrundlage dienen, um sich selbst über 
die für seine Entscheidung relevanten Umstände 
informieren zu können.

E. Auswirkungen auf die Rechtsprechungs-
praxis

Nachdem die Rechtsprechungsänderung aufge-
arbeitet und deren Folgen dargestellt wurden, 
fragt sich nun, wie sich diese im Detail auf die 
künftige Rechtsprechungspraxis auswirken 

67 Siehe IV. 1. c).
68 Siehe IV. 1. b) aa) – cc).
69 Dzida, NZA 2024, 1449 (1450, 1454).
70 So auch Benkert, Zeitwende bei der Unterrichtung über 
einen Betriebsübergang?, NJW-Spezial 2024, 690 (690); 
Bittmann/Völkerding, NJW 2025, 194 (197).
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könnte. Für eine fundierte Einschätzung werden 
nachfolgend drei Unterrichtungsfehler, die der 8. 
Senat beurteilt hat, anhand des Maßstabs des 2. 
Senats erneut betrachtet.

I. Eintritt in die Rechte und Pflichten

Der 8. Senat hatte 2006 entschieden, dass die un-
zutreffende Darstellung des in § 613a I 1 BGB ge-
regelten Eintritts des Betriebserwerbers in die 
Rechte und Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis 
einen Unterrichtungsfehler darstellt und die Wi-
derspruchsfrist nicht ausgelöst wurde.71 Konkret 
enthielt die Unterrichtung die Information, dass 
die Betriebserwerberin alle Rechte und Pflichten 
der vom Betriebsübergang betroffenen Arbeits-
verhältnisse übernehmen werde. Nach dem 
8. Senat suggeriere eine „Übernahme“, dass der 
Eintritt in die Rechte und Pflichten nach 
§ 613a I 1 BGB vom Belieben der Erwerberin ab-
hänge.72 Tatsächlich tritt der Betriebserwerber 
nach § 613a I 1 BGB kraft Gesetzes in die Rechte 
und Pflichten des Arbeitsverhältnisses ein. Auf-
grund der unpräzisen Darstellung wurde die 
Rechtslage nicht vollständig und damit objektiv 
falsch dargestellt. Damit liegt hier ein juristischer 
Fehler der Fehlerquelle 4 vor. Nach der Rechtspre-
chungsänderung sind juristischen Fehler eine zu 
hohe Anforderung,73 womit auf erster Ebene kein 
Unterrichtungsfehler vorliegen würde. Die Un-
terrichtung wäre gar nicht erst fehlerhaft und löst 
die Widerspruchsfrist mit Zugang dieser ord-
nungsgemäßen Unterrichtung aus. Die Recht-
sprechungsänderung führt in diesem Fall zu ei-
nem anderen Ergebnis als zu dem des 8. Senats.

II. Änderungssperre bei Kollektivvereinbarun-
gen

Der 8. Senat forderte für die Vollständigkeit der 
Unterrichtung über die rechtlichen Folgen einen 
Hinweis mit der Unterscheidung, ob Regelungen 
aus einem Tarifvertrag oder einer Betriebsver-
einbarung nach § 613a I 2 BGB lediglich individu-
alvertraglich oder kollektivrechtlich fortwirken.74

71 BAG NZA 2006, 1268 Rn. 36.
72 BAG NZA 2006, 1268 Rn. 36; NZA 2008, 1354 Rn. 29 f.; 
NZA 2009, 547 Rn. 28.
73 BAG NZA 2024, 829 Rn. 53.
74 BAG NZA 2006, 1268 Rn. 32; dazu Lindemann/Wolter-

Die Unterrichtung enthielt den Hinweis, dass Ar-
beitsbedingungen für die Dauer eines Jahres 
nicht zum Nachteil der Arbeitnehmenden verän-
dert werden können. § 613a I 2 BGB sieht vor, 
dass lediglich kollektivrechtliche Normen, die 
nach dem Betriebsübergang individualvertrag-
lich fortwirken, innerhalb der Jahresfrist nicht 
geändert werden können. Individualvertragliche 
Arbeitsbedingungen sind von dieser Änderungs-
sperre nicht erfasst.75 Die Information, dass Ar-
beitsbedingungen grundsätzlich nicht geändert 
werden können, widerspricht objektiv der 
Rechtslage und stellt damit eine falsche Unter-
richtung i.S.d. Fehlerquelle 3 dar. Damit liegt auch 
nach Rechtsprechungsänderung auf erster Ebene
ein Unterrichtungsfehler vor. Dieser könnte aber 
regelmäßig ohne Belang sein, sodass er sich auf 
zweiter Ebene nicht auf den Fristbeginn auswirkt. 
Die Information, dass bestimmte Regelungen ei-
ner Änderungssperre unterliegen, stellt an sich 
eine ausreichende Wissensgrundlage dar, um 
weitere Erkundigungen zur Selbstinformation 
anzustellen. Der Unterrichtungsfehler steht der 
Selbstinformation dabei nicht entgehen (Keine 
Fallgruppe 1). Die falsche Darstellung der Ände-
rungssperre verleitet einen Arbeitnehmenden 
allerdings dazu anzunehmen, dass seine Arbeits-
bedingungen innerhalb von einem Jahr nicht ge-
ändert werden können. Soweit auf sein Arbeits-
verhältnis aber keine Kollektivvereinbarungen 
Anwendung finden, ist das nicht der Fall. Im Ver-
trauen auf diese Änderungssperre ist es denkbar, 
dass sich der durchschnittliche Arbeitnehmende 
gegen die Ausübung seines Widerspruchsrechts 
entscheidet. Daraus folgt, dass der Unterrich-
tungsfehler objektiv entscheidungserheblich ist 
und somit gem. Fallgruppe 2 regelmäßig von Be-
lang wäre. Mithin würde dasselbe Ergebnis wie 
beim 8. Senat erzielt werden.

III. Wirtschaftliche und soziale Folgen

Neben den rechtlichen Folgen ist nach § 613a V 
Nr. 3 BGB auch über die wirtschaftlichen und so-
zialen Folgen zu unterrichten. Darunter fallen 
mittelbare Sekundärfolgen, die nicht primär aus 
dem Betriebsübergang resultieren, aber auf ei-
nem einheitlichen unternehmerischen Konzept 

75 Müller-Glöge, in: MüKo BGB, § 613a BGB Rn. 131.
Roßteutscher, BB 2007, 938 (942).
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beruhen.76 Der 8. Senat hat 2008 entschieden, 
dass darüber zu unterrichten sei, wenn die Be-
triebserwerberin nicht auch die im Eigentum der 
Betriebsveräußerin stehenden Immobilien mit 
übernimmt, sondern bloß nutzt.77 Der Arbeitneh-
mende sei über den Umfang der Haftungsmasse 
der Betriebserwerberin zu informieren, da dies 
für die Beurteilung ihrer Solvenz und damit der 
wirtschaftlichen Absicherung des Arbeitsplatzes 
des Arbeitnehmenden bedeutsam sei und regel-
mäßig Eingang in die Entscheidungsfindung des 
Arbeitnehmenden über die Ausübung seines Wi-
derspruchsrechts finde.78 Nach der Rechtspre-
chungsänderung wäre beim Fehlen der Unter-
richtung über die wirtschaftlichen Folgen auf 
erster Ebene von einem Unterrichtungsfehler der 
Fehlerquelle 1 auszugehen. Auf zweiter Ebene fragt 
sich, ob dieser regelmäßig ohne Belang für den 
Willensbildungsprozess des Arbeitnehmenden 
hinschlich seines Widerspruchsrechts ist. Schon 
der 8. Senat hat hinsichtlich der Unterrichtungs-
anforderung berücksichtigt, ob die Information 
für die Entscheidungsfindung des Arbeitneh-
menden bedeutsam ist. Für eine objektive Ent-
scheidungserheblichkeit hinsichtlich des kon-
kreten Widerspruchs i.S.d. Fallgruppe 2 müssten 
allerdings konkrete und unmittelbar bevorste-
hende Konsequenzen für den Arbeitnehmenden 
drohen.79 Die bloße Information, dass das dem 
Betriebsübergang zugrundliegende Rechtsge-
schäft keine Übertragung von Grundstücken vor-
sieht, wird in der Regel einen verständigen Ar-
beitnehmenden nicht zur Beurteilung der 
Haftungsmasse der Betriebserwerberin und Fol-
gen für die Sicherheit seines Arbeitsplatzes ver-
anlassen. Im Falle einer Insolvenz wäre nicht die 
Haftungsmasse unmittelbar entscheidend, son-
dern vielmehr die daraus resultierenden Konse-
quenzen für den Arbeitnehmenden.80

76 BAG NZA 2008, 1354 Rn. 25; Preis, in: ErfK, § 613a BGB 
Rn. 88a; Willemsen/Müller-Bonanni, in: WHSS § 613a BGB 
Rn. 223.
77 BAG NZA 2008, 642, Rn. 32.
78 BAG NZA 2008, 642, Rn. 34.
79 Ebenso Grau, Unterrichtung und Widerspruchsrecht, 
S. 179; Grobys, BB 2002, 726 (728); Willemsen, in: FS Kütt-
ner, 417 (423).
80 Dzida, NZA 2024, 1449 (1451); Willemsen, in: FS Küttner, 
417 (423).

F. Fazit

1. Unterrichtungspflicht und Widerspruchsrecht 
sind teleologisch miteinander verflochten: Der 
Arbeitnehmende soll auf Basis der Unterrichtung 
über die Ausübung seines Widerspruchsrechts 
entscheiden können.

2. Die Widerspruchsfrist gem. § 613a VI BGB wird 
mit Zugang einer ordnungsgemäßen Unterrich-
tung ausgelöst, d.h. wenn die Informationen i.S.d. 
§ 613a V BGB vollständig und richtig dargestellt 
sind.

3. Die Beurteilung einer ordnungsgemäßen Un-
terrichtung hat sich wesentlich verändert: Zum 
einen müssen die rechtlichen Folgen nach 
§ 613a V Nr. 3 BGB nicht mehr juristisch fehler-
frei sein, zum anderen ist für die Auslösung der 
Widerspruchsfrist entscheidend, ob ein Fehler 
regelmäßig ohne Belang ist.

4. Ein unbeachtlicher juristischer Fehler liegt vor, 
wenn die Darstellung einer rechtlichen Folge 
nicht objektiv falsch, aber nicht präzise genug ist, 
um vollständig der Rechtslage zu entsprechen.

5. Fehler sind nicht regelmäßig ohne Belang, 
wenn diese die Wissensgrundlage zur Selbstin-
formation berühren oder objektiv, auch arbeit-
nehmergruppenspezifisch aber nicht subjektiv, 
entscheidungserheblich sind.

6. Die Rechtsprechungsänderung deutet darauf 
hin, dass künftig eine laienverständliche, ent-
scheidungsrelevante Wissensbasis als Maßstab 
für die Unterrichtung gilt.

• Felicia Mäurer studiert Rechtswissenschaft an 
der Universität Hamburg.
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